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ZUR VERÖFFENTLICHUNG BESTIMMT 
 

 

VORTRAG AN DEN MINISTERRAT 
 

Betreff: Bundesgesetz, mit dem das Bundesstraßen-Mautgesetz 2002 geändert wird 
 
Die vorgesehene Gesetzesnovelle betrifft neben Änderungen, die sich aus der Praxis des 

Gesetzesvollzuges ergeben, im Wesentlichen die Einführung der digitalen Vignette, mit der 

das geltende System zur Entrichtung der zeitabhängigen Maut auf zeitgemäße Weise wei

terentwickelt werden soll.  

 

Der Gesetzesentwurf weist inhaltlich folgende Schwerpunkte auf: 

 

1. Derzeit ist vor der Benützung von Bundesstraßen mit einspurigen Kraftfahrzeugen sowie 

mit mehrspurigen Kraftfahrzeugen, deren höchstes zulässiges Gesamtgewicht nicht mehr als 

3,5 Tonnen beträgt, eine Mautvignette zu erwerben und am Fahrzeug anzubringen. Künftig 

soll den Mautschuldnern auch die Möglichkeit eröffnet werden, für ihr Fahrzeug eine digitale 

Vignette zu erwerben, indem sie dessen Kennzeichen im Mautsystem registrieren. Um die 

beiden Vignettentypen begrifflich besser voneinander unterscheiden zu können, soll bei die

ser Gelegenheit der für die derzeitige Mautvignette allgemein geläufige Begriff „Klebevignet

te“ im Gesetzestext verankert werden. 

 

Herkömmliche Klebevignette und neu eingeführte digitale Vignette haben dieselbe Gültig

keitsdauer, sie kosten denselben Preis und sind jeweils als Jahresvignette, als Zweimonats

vignette und als Zehntagesvignette verfügbar. Sie unterscheiden sich voneinander aber 

dadurch, dass die Klebevignette am Fahrzeug haftet, während die digitale Vignette an das 

Kennzeichen gebunden ist. Fahrzeuglenker und Zulassungsbesitzer haben die Wahl, sich für 

jene Variante der Mautentrichtung zu entscheiden, die für sie mehr Vorteile bietet. Für 

Wechselkennzeichenbesitzer wird regelmäßig die digitale Vignette attraktiver sein, weil sie 

es ermöglicht, mehrere Fahrzeuge – wenn auch nicht gleichzeitig – auf Bundesstraßen zu 
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verwenden. Probe  und Überstellungskennzeichenbesitzer werden fortan, sofern sie die digi

tale Vignette wählen, auch eine Jahresvignette erwerben können. Wer mit der Nutzung elekt

ronischer Medien nicht vertraut ist oder wer die mit der digitalen Vignette zwingend verbun

dene Verarbeitung personenbezogener Daten vermeiden will, wird der Klebevignette den 

Vorzug geben. 

 

2. Die Einführung der digitalen Vignette setzt ein Mautsystem voraus, in dem die Kennzei

chendaten von Fahrzeugen mit einer solchen Vignette gespeichert werden. Dieses Mautsys

tem wird im Hinblick auf digitale Vignetten als öffentliches Register konzipiert, in das jede 

Person im Internet Einsicht nehmen kann, um zu eruieren, ob für ein bestimmtes Fahrzeug 

(Kennzeichen) eine digitale Vignette mit einem bestimmten Gültigkeitszeitraum erworben 

wurde und dieses Fahrzeug somit auf Bundesstraßen verwendet werden darf. Diese Verifi

kationsmöglichkeit entspricht der Sichtprüfung der Nutzungsberechtigung am Fahrzeug bei 

der Klebevignette. Sie erleichtert nicht nur die Kontrolle der ordnungsgemäßen Entrichtung 

der Maut, sondern dient auch den Interessen der Bundesstraßennutzer. Ohne sie könnten 

Lenker, die nicht Zulassungsbesitzer des von ihnen verwendeten Fahrzeuges sind, nicht 

verlässlich beurteilen, ob sie mit dem Fahrzeug Bundesstraßen benützen dürfen. 

 

3. Da nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass der EuGH die Verbraucher

rechte-Richtlinie auf den Erwerb der digitalen Vignette im Fernabsatz anwenden wird, 

schlägt der Entwurf vor, beim Erwerb digitaler Vignetten im Fernabsatz bestimmten Vorga

ben dieser Richtlinie im Rahmen der Mautordnung Rechnung zu tragen. Insbesondere be

trifft dies das Recht von Verbrauchern, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen vom 

Erwerb zurückzutreten, und die damit verbundenen Informationspflichten seitens der 
ASFINAG. Das Gewähren eines vierzehntägigen Rücktrittsrechts beim Erwerb der digitalen 

Vignette im Fernabsatz eröffnet jedoch Möglichkeiten für Missbrauch. So könnten Fahrzeug

lenker eine digitale Vignette im Fernabsatz erwerben, das Bundesstraßennetz nutzen und 

anschließend – unter Wahrung ihres Rückzahlungsanspruches – vom Erwerb zurücktreten. 

Dies würde im Ergebnis auf die Einführung von Tagesvignetten zum Preis von ca. 24 Cent 

hinauslaufen und damit das geltende Tarifsystem ad absurdum führen. Vor diesem Hinter

grund sieht der Entwurf vor, dass in der Mautordnung vorgesehen werden kann, dass beim 
Erwerb einer digitalen Vignette im Fernabsatz der erste Tag ihrer Gültigkeit frühestens der 

achtzehnte Tag nach dem Tag des Erwerbes ist. Diese Frist erklärt sich daraus, dass der 

Rücktritt auch postalisch erfolgen kann und daher neben den 14 Tagen der Rücktrittsfrist 

noch drei Tage für den Postlauf und für die Bearbeitung des Rücktritts veranschlagt werden 

müssen. 
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4. Aus Anlass der Einführung der digitalen Vignette soll die schon bisher praktizierte automa

tische Überwachung der ordnungsgemäßen Entrichtung der Maut auf eine klarere, die 

Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes nachvollziehende rechtliche Grundlage ge

stellt werden. 

 

5. Nach Einführung der digitalen Vignette besteht keine Möglichkeit mehr, alleine durch 

Sichtkontrolle am Kraftfahrzeug zu beurteilen, ob die zeitabhängige Maut ordnungsgemäß 

entrichtet wurde. Vielmehr sind zusätzlich entsprechende technische Geräte für die Kontrol

ler der digitalen Vignette erforderlich, über welche nur die Mautaufsichtsorgane verfügen 

werden. Der Auftrag an die Organe der Straßenaufsicht zur Überwachung der Einhaltung der 

Vorschriften des BStMG soll daher ebenso entfallen wie die Betrauung mit der Entgegen

nahme von Ersatzmautzahlungen. An der Ermächtigung zur Mitwirkung an der Vollziehung 

des Gesetzes durch Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungs

strafverfahren erforderlich sind, soll jedoch für die Organe der Straßenaufsicht festgehalten 

werden, sofern sie im Falle, dass Kraftfahrzeuglenker gegen die Anhaltepflicht, gegen die 

Pflicht zur Mitwirkung an der Identitätsfeststellung oder gegen die Pflicht zur Duldung der 

Überprüfung des Fahrzeuges verstoßen, von den Mautaufsichtsorganen dazu ersucht wer

den. An der Ermächtigung soll festgehalten werden,  weil Mautaufsichtsorgane nicht über die 

rechtlichen Befugnisse verfügen, um Kraftfahrzeuglenker zu stellen, die sich ihrem Einschrei

ten etwa durch Flucht entziehen. 

 

 

Ich stelle daher den  

 

Antrag, 

 

die Bundesregierung wolle beschließen: 

 

Der angeschlossene Gesetzesentwurf samt Vorblatt und Wirkungsorientierter Folgenab

schätzung, Erläuterungen und Textgegenüberstellung wird  

 

1. dem Nationalrat zur verfassungsmäßigen Behandlung zugeleitet; 

2. gemäß Art. 1 Abs. 1 und 4 der Vereinbarung zwischen dem Bund, den Ländern und 

den Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabili

tätspakt der Gebietskörperschaften, BGBl. I Nr. 35/1999, den Ämtern der Landesre

gierungen, der Verbindungsstelle der Bundesländer, dem Österreichischen Gemein
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debund und dem Österreichischen Städtebund zur Stellungnahme innerhalb einer 

Frist von einer Woche übermittelt.  

 

 

Wien, am 24.03.2017 

Jörg LEICHTFRIED, e.h. 


